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RS OGH 1959/12/2 5Ob571/59
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.12.1959

Norm

ABGB §184

Rechtssatz

Die Aufhebung der Adoption erfordert einen der Bestätigung entsprechenden Beschluß, da das Gericht bei der

Entscheidung über den Aufhebungsvertrag gleich wie bei der Bestätigung des Adoptionsvertrages zu prüfen ist, ob die

gesetzlichen Erfordernisse vorliegen und die erforderlichen Einwilligungen gegeben sind.
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